
Anleitung für die Einrichtung von „Mein Justizpostfach“ 

 

Sie wollen kostenfrei, sicher und bundesweit mit der Justiz kommunizieren? Mit dem 

„Mein Justizpostfach“ gibt es eine Möglichkeit, die nicht nur kostenfrei und simpel in 

der Nutzung ist, sondern auch eine schnellere Bearbeitung in den Gerichten 

ermöglicht und Kosten senkt.  

I. Was Sie brauchen?  

Für die Erstellung Ihres eigenen Justizpostfachs benötigen Sie:  

• einen Personalausweis mit der Onlinefunktion 

• ein eingerichtetes Konto bei BundID 

II. Schritt für Schritt Anleitung 

Nachfolgend sehen Sie eine detaillierte Abfolge der Einrichtung des „Mein 

Justizpostfach“.  

1. Aktivierung der Online-Ausweisfunktion 

Für die Aktivierung des Justizpostfachs ist es erforderlich, dass Sie die Online-

Ausweisfunktion Ihres Personalausweises aktiviert haben. Sollte dies bei Ihnen 

schon der Fall sein, können Sie diesen Teil der Anleitung überspringen. 

Die Online-Ausweisfunktion ist vorhanden, wenn auf der Rückseite des Ausweises 

folgendes Logo sichtbar ist: 

 

 

Zudem haben Sie mit Ihrem Personalausweis einen Brief mit einer Transport PIN und 

einem PUK erhalten. Sollte dies nicht der Fall sein oder sollten Sie den Brief verloren 

haben, können Sie beim Bürgeramt eine neue PIN setzen lassen.  

 

 

 

 

  

Jetzt müssen Sie die Ausweis-App des Bundes herunterladen und öffnen. 

 

 

 

  

 

 

 



Folgen Sie den wenigen Anweisungen in der App, bis Sie Ihren eigenen Online-

Ausweis auslesen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt müssen Sie den PIN eingeben, der Ihnen zugeschickt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun müssen Sie eine eigene PIN wählen. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Jetzt haben Sie die Online-Funktion freigeschaltet und können Ihr Bund ID eröffnen.  

2. Einrichtung des Bund-ID Kontos 

Gehen Sie hierfür zunächst auf die Internet-Seite: BundID und wählen Sie dort 

„Konto erstellen“. 

 

 

 

Da das zu erstellende Konto das „Vertrauensniveau hoch“ haben muss, müssen Sie 

zur Identifizierung „Online-Ausweis“ wählen. Die anderen Optionen bieten dieses 

hohe Vertrauensniveau nicht. 

 

  

 

Die Internet-Seite führt Sie dann durch alle weiteren Schritte des Prozesses. Am 

Ende besitzen Sie ein BundID-Konto und können mit der Einrichtung Ihres „Mein 

Justizpostfachs“ fortfahren. 

3. Einrichtung Ihres „Mein Justizpostfach“   

Gehen Sie hierfür zunächst auf die Internet-Seite www.mjp.justiz.de und wählen Sie 

dort „Anmelden/Einrichten“ (oben rechts auf der Seite).  

 

 

Nun gelangen Sie zur BundID-Seite und müssen dort auswählen, dass Sie sich 

anmelden möchten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.bund.de/de
http://www.mjp.justiz.de/


Die Anmeldung erfolgt – wie bei der Kontoerstellung – mittels des Online-Ausweises. 

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche „Anmelden“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein letzter Check: „Haben Sie alles für die Anmeldung?“. Insbesondere müssen Sie 

weiterhin die „AusweisApp Bund“ auf Ihrem Handy installiert haben. Sobald Sie die 

„AusweisApp Bund“ gestartet haben, färbt sich die vormals graue Schaltfläche 

„Weiter mit AusweisApp“ blau. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter mit 

AusweisApp“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt wird die Anwendung der AusweisApp in den Vordergrund geholt und zeigt an, 

wem gegenüber Sie sich folgend ausweisen („Bundesministerium des Innern und für 

Heimat“). Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Weiter zur PIN-Eingabe“ startet der 

Prozess. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Folgen Sie den Anweisungen. Über das Handy müssen Sie Ihre 6-stellige PIN für 

den Online-Ausweis eingeben.  

 

 

  

 

Nach erfolgreicher Überprüfung erscheint eine Hinweis-Meldung, dass Sie nun 

wieder von der BundID-Seite zurück zur Seite „Mein Justizpostfach“ geleitet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun beginnt die eigentliche Einrichtung Ihres „Mein Justizpostfachs“, welche 

insgesamt 3 Schritte umfasst. 

Schritt 1) Passwort festlegen:  

Denken Sie sich ein geeignetes Passwort aus, bestätigen Sie dies durch wiederholte 

Eingabe und gehen Sie dann mittels Klick auf „Weiter“ zum nächsten Schritt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2) Persönliche Schlüsseldatei:  

Für den späteren Zugriff auf Ihre Nachrichten in „Mein Justizpostfach“ benötigen Sie 

zusätzlich zu Ihrem Passwort noch eine sogenannte „Schlüsseldatei“, mit welcher Sie 

Ihre Nachrichten entschlüsseln können. Klicken Sie auf „Schlüsseldatei speichern“, 

um die Datei herunterzuladen und lokal auf Ihrem Computer zu speichern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 3) Datenschutzerklärung und Übermittlung des öffentlichen Zertifikats: 

Damit Sie „Mein Justizpostfach“ verwenden können, müssen personenbezogene 

Daten verarbeitet werden, wozu Ihre Zustimmung erforderlich ist. Außerdem müssen 

Sie zustimmen, dass Ihr „öffentliches Zertifikat“ – quasi das Gegenstück zu Ihrer 

persönlichen Schlüsseldatei – an die Justiz übermittelt werden darf. Hierzu müssen 

Sie Ihre soeben heruntergeladene Schlüsseldatei nochmals auswählen, um 

sicherheitshalber einen Abgleich mit dem öffentlichen Zertifikat zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nach erfolgreicher Überprüfung können Sie über einen Klick auf die Schaltfläche 

„Zertifikat übermitteln“ weiter gehen.  

 

 

 

  

Die Einrichtung ist nun erfolgreich abgeschlossen und „Mein Justizpostfach“ ist nur 

noch einen Klick auf „Zum Postfach“ entfernt.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Mit der Einrichtung Ihres Postfachs wird Ihre Adresse jetzt im SAFE-

Verzeichnisdienst gelistet und ist somit auch für die Justiz sowie für Behörden, 

Anwälte, Notare und Steuerberater auffindbar.  

 

 


